
 

Gemeinde Haselau 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 0262/2020/HAS/BV 
 
 

Fachbereich: Zentrale Dienste Datum: 12.05.2020 

Bearbeiter: Julia Furchert AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Gemeindevertretung Haselau 26.05.2020 öffentlich 

 

Neubesetzung der gemeindlichen Ausschüsse; hier: Antrag der Freien 
Wählergemeinschaft Haselau (FWH) 
 
Sachverhalt: 
Der Gemeindevertreter Herr Harald Jürgs ist aus der Freien Wählergemeinschaft 
Haselau ausgetreten. Mit dem anliegenden Antrag der Freien Wählergemeinschaft 
Haselau vom 06.05.2020 sollen nach § 46 Abs. 10 Gemeindeordnung durch die Ab-
berufung von Herrn Harald Jürgs Neubesetzungen der gemeindlichen Ausschüsse 
erfolgen. 
 
Folgende Neuwahlen sollen für Herrn Jürgs erfolgen: 
  
- Stimmberechtigtes Mitglied im Umweltausschuss Haselau 
- Stimmberechtigtes Mitglied im Finanzausschuss Haselau 
- Stimmberechtigtes Mitglied im Sonderausschuss Bildungszentrum  
  Haseldorf-Haselau 
 
Außerdem ist Herr Harald Jürgs Vorsitzender des Umweltausschusses Haselau. Für 
die Neuwahl eines Vorsitzenden gibt es eine separate Beschlussvorlage auf der Ta-
gesordnung. 
 
Ein neues stv. Mitglied für den Ausschuss zum Amtsbauhof Haseldorfer Marsch des 
Amtes Geest und Marsch Südholstein sowie ein neues stv. Mitglied für den Schul-
ausschuss der Grundschule Haseldorf im Amt Geest und Marsch Südholstein wird 
auf der Sitzung des Amtsausschusses gewählt. 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Aus § 46 Abs.10 Gemeindeordnung ergibt sich, dass sofern die Zusammensetzung 
eines Ausschusses nicht mehr dem Verhältnis der Stärke der Fraktionen in der Ge-
meindevertretung entspricht, jede Fraktion verlangen kann, dass alle Wahlstellen des 
Ausschusses neu besetzt werden.  
Aus diesem Grund muss eine Neubesetzung der o.g. Ausschüsse erfolgen.  
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Finanzierung: 
-entfällt- 
 
Fördermittel durch Dritte: 
-entfällt-  
 
Beschlussvorschlag: 
Die Gemeindevertretung Haselau beschließt die folgenden Neubesetzungen: 
 

- Stimmberechtigtes Mitglied im Finanzausschuss Haselau 
(für Herrn Harald Jürgs)       Bernd Ossenbrüggen 
 

- Stimmberechtigtes Mitglied im Umweltausschuss Haselau 
(für Herrn Harald Jürgs)   Bernd Ossenbrüggen 

 
- Stimmberechtigtes Mitglied im Sonderausschuss Bildungszentrum  

   Haseldorf-Haselau  
(für Herrn Harald Jürgs)   Bernd Ossenbrüggen 

 
 
 
 
_______________ 
Bröker 
 
 
 
 
Anlagen: 
Antrag der FWH  
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Gemeinde Haselau 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 0263/2020/HAS/BV 
 
 

Fachbereich: Zentrale Dienste Datum: 12.05.2020 

Bearbeiter: Julia Furchert AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Gemeindevertretung Haselau 26.05.2020 öffentlich 

 

Wahl einer/eines Vorsitzenden für den Umweltausschuss Haselau; hier: 
Antrag der Fraktion der Freien Wählergemeinschaft Haselau 
 
Sachverhalt und Stellungnahme der Verwaltung: 
Herr Harald Jürgs ist aus der Freien Wählergemeinschaft Haselau (FWH) ausgetre-
ten. Mit dem anliegenden Antrag der FWH soll eine Neubesetzung der Ausschüsse 
erfolgen. 
 
Herr Harald Jürgs ist Vorsitzender des Umweltausschusses Haselau. Somit muss ein 
neuer Vorsitzender gewählt werden. 
Die FWH schlägt als Vorsitzenden für den Umweltausschuss Haselau Herrn Bernd 
Ossenbrüggen vor.  
 
 
Finanzierung: 
 -entfällt- 
 
Fördermittel durch Dritte: 
-entfällt- 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Gemeindevertretung Haselau beschließt, Herrn Bernd Ossenbrüggen als Vorsit-
zenden für den Umweltausschuss Haselau zu wählen.  
 
 
__________________ 
Bröker 
 
 
Anlagen: 
FWH Antrag 
 

TOP Ö  7TOP Ö  7



 
 



 

Gemeinde Haselau 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 0261/2020/HAS/BV 
 
 

Fachbereich: Zentrale Dienste Datum: 12.05.2020 

Bearbeiter: Julia Furchert AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Gemeindevertretung Haselau 26.05.2020 öffentlich 

 

Wahl eines stellvertretenden Mitgliedes für den Amtsausschuss Amt 
Geest und Marsch Südholstein 
 
Sachverhalt und Stellungnahme der Verwaltung: 
Herr Harald Jürgs ist aus der Freien Wählergemeinschaft Haselau (FWH) ausgetre-
ten. Mit dem anliegenden Antrag der Freien Wählergemeinschaft Haselau vom 
06.05.2020 sollen nach § 46 Abs. 10 Gemeindeordnung Ausschüsse neu besetzt 
werden. 
 
Herr Jürgs ist stellvertretendes Mitglied im Amtsausschuss des Amtes Geest und 
Marsch Südholstein. Es soll ein neues stellvertretendes Mitglied für Herrn Jürgs in 
den Amtsausschuss gewählt werden. 
Die FWH schlägt als stellvertretendes Mitglied Herrn Bernd Ossenbrüggen vor.  
 
 
Finanzierung: 
-entfällt- 
 
Fördermittel durch Dritte: 
-entfällt- 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Gemeindevertretung Haselau beschließt, Herrn Bernd Ossenbrüggen als stell-
vertretendes Mitglied in den Amtsausschuss des Amtes Geest und Marsch Südhol-
stein zu wählen.  
 
 
__________________ 
Bröker 
 
Anlagen: 
Antrag der Fraktion der Freien Wählergemeinschaft Haselau (FWH)  
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Gemeinde Haselau 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 0258/2020/HAS/BV 
 
 

Fachbereich: Finanzen Datum: 14.04.2020 

Bearbeiter: Horst Tronnier AZ: 902.10 

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Finanzausschuss der Gemeinde Haselau 12.05.2020 öffentlich 

Gemeindevertretung Haselau 26.05.2020 öffentlich 

 

Genehmigung von Haushaltsüberschreitungen im Haushaltsjahr 2019 
 
Sachverhalt: 
Gemäß § 5 der Haushaltssatzung der Gemeinde Haselau für das Haushaltsjahr 2019 
ist der Bürgermeister verpflichtet, der Gemeindevertretung mindestens halbjährlich 
über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Ausgaben und über die über- und 
außerplanmäßig eingegangenen Verpflichtungen zu berichten.  
Für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und 
Verpflichtungsermächtigungen bis zu einem Betrag von 1.000,-- € kann der Bürger-
meister seine Zustimmung nach § 95 d Gemeindeordnung erteilen. Die Genehmi-
gung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt. Darüber hinaus können 
im Rahmen der Deckungsfähigkeit deckungsberechtigte Ansätze zu Lasten de-
ckungspflichtiger Ansätze erhöht werden. Eine Genehmigungspflicht ist auch hier 
solange nicht gegeben, wie der gesamte Deckungskreis nicht überschritten wird. Nur 
darüber hinausgehende über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlun-
gen sowie Verpflichtungsermächtigungen bedürfen der besonderen Genehmigung 
der Gemeindevertretung.  
Dieser Beschlussvorlage sind eine Zusammenstellung aller über- und außerplanmä-
ßigen Aufwendungen und Auszahlungen der Gemeinde Haselau für das laufende 
Haushaltsjahr 2019 und eine Deckungskreisübersicht beigefügt.  
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Finanzausschuss und Gemeindevertretung werden um Kenntnisnahme gebeten. So-
fern eine Genehmigungspflicht besteht, wird um Genehmigung der Haushaltsüber-
schreitungen gebeten.  
 
 
Finanzierung: 
Die Deckung der Haushaltsüberschreitungen ist im Rahmen der Jahresrechnung zu 
klären.  
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Fördermittel durch Dritte: 
entfällt 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Die gemäß der Beschlussvorlage beigefügten Zusammenstellung im Haushaltsjahr 
2019 geleisteten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen 
der Gemeinde Haselau werden zur Kenntnis genommen. Der Finanzausschuss emp-
fiehlt/Die Gemeindevertretung beschließt, die genehmigungspflichtigen Haushalts-
überschreitungen zu genehmigen.   
 
 
 
 
 
 
__________________ 
      Peter Bröker 
 
 
 
Anlagen:  
Zusammenstellung der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen, 
Deckungskreisübersicht 
 
 
 
 



Summarische Zusammenfassung bewirtschafteter Deckungskreise

Deckungskreisübersicht

Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen

Deckungskreis

BezeichnungNr.

Bewirtschaftung im DeckungskreisMittel im DeckungskreisWirk.
Einn. ÜPL/APL noch verfügbarbisher verfügtHH-Rest a. Vj.davon gesperrtHaushaltsmittel Sollübertr./ZvE.

erstellt von:

16.04.2020 / 08:15:02erstellt am: Seite:     1
Horst Tronnier

2019erstellt für HH-Jahr:

erstellt für: 11 Haselau

0001 G-Gemeindeorgane       28.500,00            0,00            0,00            0,00       23.195,89        5.304,11           0,00

0002 G-Interner Service            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00           0,00

0003 G-Gebäudemanagement       26.500,00            0,00            0,00            0,00       27.828,41       -1.328,41           0,00

0004 G-Liegenschaftsverwaltun

g

         200,00            0,00            0,00            0,00          162,77           37,23           0,00

0005 G-Statistik und Wahlen          400,00            0,00            0,00            0,00          164,89          235,11           0,00

0007 G-Brandschutz       57.200,00            0,00            0,00            0,00       34.586,50       22.613,50           0,00

0008 G-Schulen      306.500,00            0,00            0,00            0,00      278.491,09       28.008,91           0,00

0016 G-Heimat- und sonstige

Kulturpflege

       4.000,00            0,00            0,00            0,00        2.132,86        1.867,14           0,00

0018 G-Förderung von Trägern

der Wohlfahrtspflege

       1.500,00            0,00            0,00            0,00        1.450,00           50,00           0,00

0019 G-Jugendarbeit          800,00            0,00            0,00            0,00           20,00          780,00           0,00

0020 G-Tageseinrichtungen für

Kinder

     202.300,00            0,00            0,00            0,00      195.829,55        6.470,45           0,00

0021 G-Gesundheitseinrichtung

en

       3.400,00            0,00            0,00            0,00        3.213,60          186,40           0,00

0022 G-Förderung des Sports        4.100,00            0,00            0,00            0,00        3.750,00          350,00           0,00

0023 G-Stadtplanung       17.500,00            0,00            0,00            0,00       13.798,73        3.701,27           0,00

0027 G-Gemeindestraßen       96.100,00            0,00            0,00            0,00       72.392,69       23.707,31           0,00

0028 G-Parkanlagen und

öffentliches Grün

      24.100,00            0,00            0,00            0,00       15.547,08        8.552,92           0,00

0032 G-Umlagen      715.500,00            0,00            0,00            0,00      743.645,22      -28.145,22           0,00

      72.390,72   1.416.209,28   1.488.600,00            0,00            0,00            0,00            0,00Gesamt GKZ: 11 Haselau * * * * * **

*** Ende der Liste ***

alle währungsrelevanten Beträge in EURLegende:

Wirk. Einn. (Wirkung Einnahmen): 1 - Verw. Mehreinn. f. Mehrausg., 2 - Ausgabebegr. bei Mindereinn., 3 - Kombination aus 1 und 2

Mittel aus üpl./apl. Bewilligungen werden im Deckungskreis - lt. Anwenderstammdaten - berücksichtigt.

Mittel aus Haushaltsresten a.Vj. werden im Deckungskreis - lt. Anwenderstammdaten - berücksichtigt.
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Haushaltsüberschreitungen der Gemeinde Haselau Stand: 15.04.2020 Anlage 1

Haushaltsjahr 2019

Produkt: 11130 Gebäudemanagement

Sachkonto: 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Haushaltssoll Anordnungssoll Aufträge Mehrbetrag Deckungs- Haushalts- noch verfügbar zu ge- bereits noch zu

kreis (DK) mittel im DK im DK nehmigen genehmigt genehmigen

15.000,00 €       16.760,86 €       -  €                  1.760,86 €-         3 26.500,00 €       1.328,41 €-         1.760,86 €         -  €                 1.760,86 €         

Begründung: Mehrkosten beim Unterhaltungsaufwand für die Kindertagesstätte

Produkt: 11130 Gebäudemanagement

Sachkonto: 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen

Haushaltssoll Anordnungssoll Aufträge Mehrbetrag Deckungs- Haushalts- noch verfügbar zu ge- bereits noch zu

kreis (DK) mittel im DK im DK nehmigen genehmigt genehmigen

10.200,00 €       10.467,55 €       -  €                  267,55 €-            3 26.500,00 €       1.328,41 €-         -  €                  -  €                 -  €                  

Begründung: Geringe Überschreitung bei den Kosten für die Bewirtschaftung von Feuerwache und Kindertagesstätte.

Produkt: 11131 Liegenschaftsverwaltung

Sachkonto: 5431000 Geschäftsaufwendungen

Haushaltssoll Anordnungssoll Aufträge Mehrbetrag Deckungs- Haushalts- noch verfügbar zu ge- bereits noch zu

kreis (DK) mittel im DK im DK nehmigen genehmigt genehmigen

800,00 €            1.766,87 €         -  €                  966,87 €-            nein -  €                  -  €                  -  €                  -  €                 -  €                  

Begründung: Notar- und Grundbuchkosten Kleiner Landweg, Vermessungskosten Dorfstraße.
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Produkt: 12600 Brandschutz

Sachkonto: 5041100 Ärztliche Untersuchungen

Haushaltssoll Anordnungssoll Aufträge Mehrbetrag Deckungs- Haushalts- noch verfügbar zu ge- bereits noch zu

kreis (DK) mittel im DK im DK nehmigen genehmigt genehmigen

3.000,00 €         3.087,91 €         -  €                  87,91 €-              7 57.200,00 €       22.613,50 €       -  €                  -  €                 -  €                  

Begründung: Geringe Mehrkosten für Untersuchungen und Schutzimpfungen.

Produkt: 12600 Brandschutz

Sachkonto: 5261000 Dienst- und Schutzkleidung

Haushaltssoll Anordnungssoll Aufträge Mehrbetrag Deckungs- Haushalts- noch verfügbar zu ge- bereits noch zu

kreis (DK) mittel im DK im DK nehmigen genehmigt genehmigen

4.200,00 €         6.371,99 €         -  €                  2.171,99 €-         7 57.200,00 €       22.613,50 €       -  €                  -  €                 -  €                  

Begründung: Dienst- und Schutzausrüstung für Feuerwehr/Spielmannszug (Beim Finanzrechnungskonto 12600.0791000 ist ein geringerer Aufwand entstanden)

Produkt: 12600 Brandschutz

Sachkonto: 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Haushaltssoll Anordnungssoll Aufträge Mehrbetrag Deckungs- Haushalts- noch verfügbar zu ge- bereits noch zu

kreis (DK) mittel im DK im DK nehmigen genehmigt genehmigen

20.700,00 €       21.211,29 €       -  €                  511,29 €-            nein -  €                  -  €                  -  €                  -  €                 -  €                  

Begründung: Abschreibung für Fahrzeuge, technische Ankagen und Maschinen.
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Produkt: 12600 Brandschutz

Sachkonto: 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

Haushaltssoll Anordnungssoll Aufträge Mehrbetrag Deckungs- Haushalts- noch verfügbar zu ge- bereits noch zu

kreis (DK) mittel im DK im DK nehmigen genehmigt genehmigen

1.500,00 €         2.700,36 €         -  €                  1.200,36 €-         nein -  €                  -  €                  -  €                  -  €                 -  €                  

Begründung: Abschreibung für Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Produkt: 22100 Förderschule

Sachkonto: 5452100 Schulkostenbeiträge

Haushaltssoll Anordnungssoll Aufträge Mehrbetrag Deckungs- Haushalts- noch verfügbar zu ge- bereits noch zu

kreis (DK) mittel im DK im DK nehmigen genehmigt genehmigen

1.500,00 €         8.798,23 €         -  €                  7.298,23 €-         8 306.500,00 €     28.008,91 €       -  €                  -  €                 -  €                  

Begründung: Schulkostenbeiträge 2019.

Produkt: 53800 Abwasserbeseitigung

Sachkonto: 5373000 Allgemeine Umlagen Zeckverbände

Haushaltssoll Anordnungssoll Aufträge Mehrbetrag Deckungs- Haushalts- noch verfügbar zu ge- bereits noch zu

kreis (DK) mittel im DK im DK nehmigen genehmigt genehmigen

-  €                  257,00 €            -  €                  257,00 €-            nein -  €                  -  €                  -  €                  -  €                 -  €                  

Begründung: Gebührenausfall durch Niederschlagung.
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Produkt: 54100 Neubau und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Sachkonto: 5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen

Haushaltssoll Anordnungssoll Aufträge Mehrbetrag Deckungs- Haushalts- noch verfügbar zu ge- bereits noch zu

kreis (DK) mittel im DK im DK nehmigen genehmigt genehmigen

25.000,00 €       25.802,25 €       -  €                  802,25 €-            nein -  €                  -  €                  -  €                  -  €                 -  €                  

Begründung: Abschreibung auf Infrastrukturvermögen.

Produkt: 55100 Parkanlagen und öffentliches Grün

Sachkonto: 5231000 Mieten und Pachten

Haushaltssoll Anordnungssoll Aufträge Mehrbetrag Deckungs- Haushalts- noch verfügbar zu ge- bereits noch zu

kreis (DK) mittel im DK im DK nehmigen genehmigt genehmigen

1.200,00 €         2.276,77 €         -  €                  1.076,77 €-         28 24.100,00 €       8.552,92 €         -  €                  -  €                 -  €                  

Begründung: Doppelzahlung der Pacht für das Freizeitgelände Deekenhörn.

Produkt: 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen

Sachkonto: 5341000 Gewerbesteuerumlage

Haushaltssoll Anordnungssoll Aufträge Mehrbetrag Deckungs- Haushalts- noch verfügbar zu ge- bereits noch zu

kreis (DK) mittel im DK im DK nehmigen genehmigt genehmigen

40.500,00 €       63.812,00 €       -  €                  23.312,00 €-       32 715.500,00 €     28.145,22 €-       23.312,00 €       -  €                 23.312,00 €       

Begründung: Gewerbesteuerumlage 2019
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Produkt: 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen

Sachkonto: 5372200 Amtsumlage

Haushaltssoll Anordnungssoll Aufträge Mehrbetrag Deckungs- Haushalts- noch verfügbar zu ge- bereits noch zu

kreis (DK) mittel im DK im DK nehmigen genehmigt genehmigen

206.800,00 €     211.795,69 €     -  €                  4.995,69 €-         32 715.500,00 €     28.145,22 €-       4.995,69 €         -  €                 4.995,69 €         

Begründung: Amtsumlage 2019

Summen: 44.708,77 €-       30.068,55 €       -  €                   30.068,55 €       





 

Gemeinde Haselau 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 0259/2020/HAS/BV 
 
 

Fachbereich: Finanzen Datum: 14.04.2020 

Bearbeiter: Horst Tronnier AZ: 902.10 

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Finanzausschuss der Gemeinde Haselau 12.05.2020 öffentlich 

Gemeindevertretung Haselau 26.05.2020 öffentlich 

 

Genehmigung von Haushaltsüberschreitungen im Haushaltsjahr 2020 
 
Sachverhalt: 
Gemäß § 5 der Haushaltssatzung der Gemeinde Haselau für das Haushaltsjahr 2020 
ist der Bürgermeister verpflichtet, der Gemeindevertretung mindestens halbjährlich 
über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Ausgaben und über die über- und 
außerplanmäßig eingegangenen Verpflichtungen zu berichten.  
Für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und 
Verpflichtungsermächtigungen bis zu einem Betrag von 1.000,-- € kann der Bürger-
meister seine Zustimmung nach § 95 d Gemeindeordnung erteilen. Die Genehmi-
gung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt. Darüber hinaus können 
im Rahmen der Deckungsfähigkeit deckungsberechtigte Ansätze zu Lasten de-
ckungspflichtiger Ansätze erhöht werden. Eine Genehmigungspflicht ist auch hier 
solange nicht gegeben, wie der gesamte Deckungskreis nicht überschritten wird. Nur 
darüber hinausgehende über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlun-
gen sowie Verpflichtungsermächtigungen bedürfen der besonderen Genehmigung 
der Gemeindevertretung.  
Dieser Beschlussvorlage sind eine Zusammenstellung aller über- und außerplanmä-
ßigen Aufwendungen und Auszahlungen der Gemeinde Haselau für das laufende 
Haushaltsjahr 2020 und eine Deckungskreisübersicht beigefügt.  
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Finanzausschuss und Gemeindevertretung werden um Kenntnisnahme gebeten. So-
fern eine Genehmigungspflicht besteht, wird um Genehmigung der Haushaltsüber-
schreitungen gebeten.  
 
 
 
Finanzierung: 
Die Deckung der Haushaltsüberschreitungen ist vorläufig durch Minderausgaben in 
anderen Bereichen sichergestellt.   
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Fördermittel durch Dritte: 
entfällt 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Die gemäß der Beschlussvorlage beigefügten Zusammenstellung im laufenden 
Haushaltsjahr 2020 geleisteten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und 
Auszahlungen der Gemeinde Haselau werden zur Kenntnis genommen. Der Finanz-
ausschuss empfiehlt/Die Gemeindevertretung beschließt, die genehmigungspflichti-
gen Haushaltsüberschreitungen zu genehmigen.   
 
 
 
 
 
 
__________________ 
       Peter Bröker 
 
 
Anlagen:  
Zusammenstellung der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen, 
Deckungskreisübersicht 
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Haushaltsüberschreitungen der Gemeinde Haselau Stand: 15.04.2020 Anlage 1

Haushaltsjahr 2020

Produkt: 21820 Gemeinschaftsschule

Sachkonto: 5373000 Allg. Umlage Zweckverbände

Haushaltssoll Anordnungssoll Aufträge Mehrbetrag Deckungs- Haushalts- noch verfügbar zu ge- bereits noch zu

kreis (DK) mittel im DK im DK nehmigen genehmigt genehmigen

37.000,00 €       41.145,00 €       -  €                  4.145,00 €-         8 312.800,00 €     271.655,00 €     -  €                  -  €                 -  €                  

Begründung: Umlage Schulverband Moorrege

Summen: 4.145,00 €-          -  €                    -  €                   -  €                    
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Summarische Zusammenfassung bewirtschafteter Deckungskreise

Deckungskreisübersicht

Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen

Deckungskreis

BezeichnungNr.

Bewirtschaftung im DeckungskreisMittel im DeckungskreisWirk.
Einn. ÜPL/APL noch verfügbarbisher verfügtHH-Rest a. Vj.davon gesperrtHaushaltsmittel Sollübertr./ZvE.

erstellt von:

16.04.2020 / 08:16:53erstellt am: Seite:     1
Horst Tronnier

2020erstellt für HH-Jahr:

erstellt für: 11 Haselau

0001 G-Gemeindeorgane       28.900,00            0,00            0,00            0,00        5.885,77       23.014,23           0,00

0002 G-Interner Service            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00           0,00

0003 G-Gebäudemanagement       27.500,00            0,00            0,00            0,00       11.283,32       16.216,68           0,00

0004 G-Liegenschaftsverwaltun

g

         200,00            0,00            0,00            0,00          158,80           41,20           0,00

0005 G-Statistik und Wahlen            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00           0,00

0007 G-Brandschutz       47.100,00            0,00            0,00            0,00       19.406,48       27.693,52           0,00

0008 G-Schulen      312.800,00            0,00            0,00            0,00       41.145,00      271.655,00           0,00

0016 G-Heimat- und sonstige

Kulturpflege

       4.000,00            0,00            0,00            0,00          877,07        3.122,93           0,00

0018 G-Förderung von Trägern

der Wohlfahrtspflege

       1.500,00            0,00            0,00            0,00        1.450,00           50,00           0,00

0019 G-Jugendarbeit          400,00            0,00            0,00            0,00            0,00          400,00           0,00

0020 G-Tageseinrichtungen für

Kinder

     216.800,00            0,00            0,00            0,00      109.562,37      107.237,63           0,00

0021 G-Gesundheitseinrichtung

en

       3.400,00            0,00            0,00            0,00        3.281,58          118,42           0,00

0022 G-Förderung des Sports        4.100,00            0,00            0,00            0,00          750,00        3.350,00           0,00

0023 G-Stadtplanung       31.800,00            0,00            0,00            0,00       30.564,14        1.235,86           0,00

0027 G-Gemeindestraßen       96.400,00            0,00            0,00            0,00       38.098,05       58.301,95           0,00

0028 G-Parkanlagen und

öffentliches Grün

      23.100,00            0,00            0,00            0,00        4.315,89       18.784,11           0,00

0032 G-Umlagen      731.300,00            0,00            0,00            0,00      468.348,42      262.951,58           0,00

     794.173,11     735.126,89   1.529.300,00            0,00            0,00            0,00            0,00Gesamt GKZ: 11 Haselau * * * * * **

*** Ende der Liste ***

alle währungsrelevanten Beträge in EURLegende:

Wirk. Einn. (Wirkung Einnahmen): 1 - Verw. Mehreinn. f. Mehrausg., 2 - Ausgabebegr. bei Mindereinn., 3 - Kombination aus 1 und 2

Mittel aus üpl./apl. Bewilligungen werden im Deckungskreis - lt. Anwenderstammdaten - berücksichtigt.

Mittel aus Haushaltsresten a.Vj. werden im Deckungskreis - lt. Anwenderstammdaten - berücksichtigt.

TOP Ö  11TOP Ö  11





 
ARBEITSGEMEINSCHAFT DER KOMMUNALEN LANDESVERBÄNDE 

 

 
Städteverband Schleswig-Holstein 

Tel.: 0431 570050-30 
Fax: 0431 570050-35 

E-Mail: info@staedteverband-sh.de 
http://www.staedteverband-sh.de 

 
Schleswig-Holsteinischer Landkreistag 

Tel.: 0431 570050-10 
Fax: 0431 570050-20 

E-Mail: info@sh-landkreistag.de 
http://www.sh-landkreistag.de 

 
Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag 

Tel.: 0431 570050-50 
Fax: 0431 570050-54 
E-Mail: info@shgt.de 
http://www.shgt.de 

 

 
 

Städtetag Schleswig-Holstein | Reventlouallee 6 | 24105 Kiel  

 
Ministerium für Inneres, ländliche Räume  
und Integration des Landes Schleswig-Holstein 
Herrn Minister Hans-Joachim Grote  
Düsternbrooker Weg 92 
24105 Kiel  

per E-Mail: minister@im.landsh.de 
 
nachrichtlich: 

Chef der Staatskanzlei 
Herrn Staatssekretär Dirk Schrödter 

per E-Mail: dirk.schroedter@stk.landsh.de 
 
 
 

Telefon: 0431 570050-30 
Telefax: 0431 570050-35 
E-Mail: info@staedteverband-sh.de 
 

Unser Zeichen: Zi 
(bei Antwort bitte angeben) 

Datum: 17. April 2020 

 
 
Überwindung der fiskalischen Folgen der Corona-Pandemie für die Kommunen 
 
 
Sehr geehrter Herr Minister Grote, 
 
die Kommunen leisten entsprechend der Mehrdimensionalität der Corona-Pandemie das Kri-
senmanagement vor Ort, und das weit über das Gesundheitswesen hinaus. Sie sind erster An-
laufpunkt für die Fragen und Sorgen der Menschen, der Wirtschaftsbetriebe, der Vereine und 
Verbände in unserem Land. Sie setzen politische Maßnahmen wirksam um. Die Bewältigung der 
Krise kann nur mit den Kommunen gelingen. Wir unterstützen Bund und Länder nach Kräften, 
brauchen aber jetzt und in den kommenden Monaten dringend einen finanziellen Rahmen, der 
die Handlungsfähigkeit der Kommunen sicherstellt. Deshalb bitten wir dringend darum, schnell 
die erforderlichen Instrumente zu schaffen, die sicherstellen, dass den Kommunen eine ausrei-
chende, von der Verfassung garantierte Finanzausstattung zur Bewältigung sowohl der akuten 
finanziellen Herausforderungen als auch der mittel- und langfristigen Folgen der Corona-
Pandemie zu Verfügung steht. 
 
Durch die Corona-Pandemie und die zu ihrer Eindämmung veranlassten staatlichen Regulie-
rungsmaßnahmen steht uns ein massiver kommunaler Finanzeinbruch auf der Einnahmeseite 
und eine Kostenexplosion auf der Ausgabenseite unmittelbar bevor. Für beide Bereiche bedarf 
es Lösungen für die kommunale Ebene. Uns ist bewusst, dass diese nicht allein auf Landesebe-
ne gefunden werden können. 

(federführend 2020) 

  

- 

- 
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Es ist bereits jetzt absehbar, dass die gemeindlichen Steuereinnahmen eine Talfahrt nicht ge-
kannten Ausmaßes erleben werden, die sich sowohl auf der gemeindlichen Ebene aber auch 
mittelbar über die Kreisumlage auf die Kreisebene auswirken wird. Schon jetzt bereiten uns allein 
die Aussetzung und Reduzierung von Vorauszahlungen und die gewährten Stundungsbegehren 
bei der Gewerbesteuer erhebliche Sorgen, die vereinzelt die Kommunen bereits zur Verhängung 
von Haushaltssperren veranlasst haben. Die Entwicklung der Einkommenssteuer- und Umsatz-
steueranteile ist noch nicht vollständig absehbar, in der Tendenz aber auch klar. Hinzu kommt, 
dass wir mit einer spürbaren Reduzierung der Verbundmasse im FAG rechnen müssen.  
 
Darüber hinaus haben die Kommunen die massiven wirtschaftlichen Folgen für ihre kommunalen 
Einrichtungen und Beteiligungen wie Stadtwerke, Verkehrsunternehmen, Wohnungsbaugesell-
schaften, Messegesellschaften, Kulturstätten oder Schwimmbäder zu tragen. 
 
Auf der Ausgabenseite sind vor allem beim kommunalen Anteil an den Kosten der Unterkunft, im 
Gesundheitssektor und bei den sozialen Diensten erhebliche Anstiege zu verzeichnen.  
 
Allein das Sozialschutz-Paket bzw. die im Vorfeld getroffenen Vereinbarungen zur Stützung der 
Trägerstruktur von Sozialleistungen wird zu erheblichen kommunalen Mehrbelastungen führen.  
Hinzu kommen ganz erhebliche Kosten für die Aufstockung des Öffentlichen Gesundheitsdiens-
tes, um dort die für die Bewältigung des Infektionsgeschehens erforderlichen Kapazitäten (500 
zusätzliche Stellen allein für SH) aufbauen zu können.  
 
Darüber hinaus leisten die Kommunen vielfältige Unterstützungen an Dritte im Rahmen des Kri-
senmanagements. 
 
Die jüngsten Beschlüsse von Bund und Ländern vom 15. April 2020 zeigen, dass das weitere 
Szenario der Bekämpfung der Corona-Pandemie weiterhin ungewiss ist, ebenso die Länge und 
Intensität der Beschränkungen und Eindämmungsmaßnahmen. 
 
Ohne unverzügliche Signale für staatliche Unterstützung wird nicht nur die kommunale Liquidität, 
sondern die kommunale Handlungsfähigkeit massiv gefährdet. Gemeinsam mit unseren kommu-
nalen Unternehmen sind die Kommunen zudem die Arbeitgeberinnen mit den weitaus meisten 
Beschäftigten in ganz Deutschland. Die Bürgerinnen und Bürger und die Wirtschaft sind auf 
handlungsfähige Kommunen und eine funktionierende kommunale Daseinsvorsorge in und nach 
der Krise angewiesen. Darüber hinaus muss die kommunale Investitionsfähigkeit erhalten und 
gesichert werden, um mit öffentlichen Aufträgen die Konjunktur zu beleben.  
 
Da die Auswirkungen der Krise in vollem Umfang noch nicht messbar sind, bedarf es insoweit ei-
nes ständigen Monitorings der kommunalen Mindereinnahmen und Mehrausgaben. Darauf auf-
bauend gilt es dynamisch und flexibel angepasste Instrumente zu entwickeln, die die fiskalischen 
Auswirkungen beherrschbar machen. 
 
In erster Linie sind die Bundesländer in der Verantwortung, ihren Kommunen auf der Grundlage 
des verfassungsrechtlich normierten Anspruchs auf eine adäquate Finanzausstattung umgehend 
finanzielle Unterstützungsmaßnahmen zukommen zu lassen. Dies gilt auch für kurzfristige Maß-
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nahmen der kommunalen Liquiditätssicherung. Das Hochfahren der kommunalen Verschuldung 
zur Sicherstellung der Liquidität wird notwendig werden. Ein stetiges Finanzierungsinstrument 
der Kommunen kann und darf eine steigende (Kassen-)Kreditfinanzierung aber nicht sein. Des-
halb muss zügig über Hilfen im kommunalen Finanzausgleich („Corona-Bedarfsfonds“) nachge-
dacht werden, mit denen bedarfsgerecht Hilfen für die Kommunen zur Verfügung gestellt werden 
können. 
 
Darüber hinaus wird das Ausmaß des Konjunktur- und Steuereinbruchs in seiner Dimension in 
erster Linie ein Engagement des Bundes erfordern. Hierzu haben die Bundesverbände der 
Kommunen Verhandlungen bereits eingefordert. Wir erwarten uns konkrete Unterstützung des 
Landes für die Position der Kommunen. 
 
Bestandteile einer Handlungsstrategie für Kommunen könnten bspw. sein: 
 

 Erhöhung der Verbundmasse im kommunalen Finanzausgleich und eine Anhebung des 
Verbundsatzes sowie die Etablierung eines Corona-Bedarfsfonds mit dem die kommuna-
len Liquidität und Handlungsfähigkeit sichergestellt wird, 

 Stärkung der gemeindlichen Steuereinnahmen und des Kreisumlageaufkommens, bspw. 
durch Zuweisung zusätzlicher Steueranteile, 

 Kompensation der zusätzlichen Belastung der kommunalen Haushalte durch steigende 
Sozialausgaben aufgrund einer deutlichen Zunahme von Sozialleistungsbeziehern, 

 Entfristung und dauerhafte Ausstattung der Bundesfördermittel für kommunale Investitio-
nen, zum Beispiel bei den Kommunalinvestitionsfonds oder für den Breitbandausbau. Er-
leichterungen bei der Mittelinanspruchnahme, Ermöglichen einer 100 %-Vollfinanzierung 
ohne kommunalen Eigenanteil, 

 ein pauschaler Ausgleich für krisenbedingte kommunale Mehrausgaben, 
 Aufnahme der kommunalen Unternehmen in die Förderprogramme Wirtschaft, bzw. 

Etablierung eines eigenen Programms, 
 Erhöhung der Regionalisierungsmittel für den ÖPNV, 
 Einrichtung eines Finanzierungsinstruments zur Sicherung der Kommunalfinanzen in der 

Corona-Krise durch den Bund und die Länder über ein Sondervermögen. 

 
Sehr geehrter Herr Minister,  
für die Aufnahme kurzfristiger Gespräche in dieser Angelegenheit wären wir Ihnen sehr dankbar 
und würden uns freuen, bereits im FAG Beirat entsprechende Signale für kommunale Unterstüt-
zungsmaßnahmen zu empfangen.  
 

Mit freundlichen Grüßen 
 

 
Dr. Ulf Kämpfer 

Vorsitzender 
Städtetag 

Schleswig-Holstein 

Jörg Sibbel 
Vorsitzender 
Städtebund 

Schleswig-Holstein 

Thomas Schreitmüller 
Vorsitzender 

Schleswig-Holsteinischer 
Gemeindetag 

Reinhard Sager 
Vorsitzender 

Schleswig-Holsteinischer 
Landkreistag 
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